




 

 

 

Beteiligung von Behörden/Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Bauleitplanung der Stadt Schneverdingen 

Stellungnahme zur geplanten 58. Änderung des Flächennutzungsplans in zwei 

Teiländerungsbereichen  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach den eingesehenen Dokumenten, Karten und Luftbildern und der Besichtigung vor Ort am 

12.07.2023 sind aus waldfachlicher Sicht gem. § 5 NWaldLG folgende Anmerkungen und 

Anregungen vorzubringen: 

 

Teiländerungsbereich 1 „ Ehrhorn Poststraße“: 

Aus waldfachlicher Sicht werden keine Anregungen vorgetragen, weil von dem o.g. 

Teiländerungsbereich keine Waldflächen betroffen sind. 

 

Teiländerungsbereich 2 „Insel, Marie-Kupfer-Weg“:  

Südlich an das Plangebiet grenzt ein ca. 60 bis 80-jähriger Kiefern-Mischwald mit z.T. über 100-

jährigen großkronigen Eichen und Birke, Eiche, Ahorn und Douglasie im Unter- und 

Zwischenstand. In der Strauchschicht befindet sich Hasel, Faulbaum, Holunder und 

Naturverjüngung aus Ahorn und Traubenkirsche. Auf Grund ihrer Größe und Baumdichte weist 

diese mit Waldbäumen bestockte Fläche einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima auf. Nach 

meiner gutachterlichen Einschätzung handelt es sich hierbei um Wald im Sinne des § 2 NWaldLG. 

 

Waldränder besitzen als linienförmige Übergangsbiotope zwischen Wald und offener Landschaft 

mit ihrer großen Artenvielfalt eine hohe Bedeutung für den Artenschutz und den Biotopverbund. 

Sie bereichern das Landschaftsbild und schützen den Wald vor Aushagerung und Windwurf. Dar-

über hinaus haben sie eine hohe Bedeutung für den Erholungswert der Landschaft. 
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Waldränder im Landkreis Heidekreis sollen aufgrund ihrer vielfältigen Funktionen von störenden 

Nutzungen und von Bebauung in einem Abstand von mindestens 60 m freigehalten werden. Ein 

Unterschreiten des festgelegten Abstandes von 60 m ist nur im nachvollziehbar begründetem 

Einzelfall möglich (RROP Landkreis Heidekreis).  

Falls ein Unterschreiten des festgelegten Abstandes von 60 m in diesem Einzelfall geltend ge-

macht werden sollte, ist  

 aus Gründen der Gefahrenabwehr (großkronige Laubbäume sind insbesondere während 

der Vegetationszeit besonders bruch- und windwurfgefährdet),  

 der Waldbrandvorsorge, 

 aus waldökologischen Gründen  

 und der Vermeidung von zusätzlichem technischen Aufwand bei der Waldbewirtschaftung  

ein Mindestabstand von einer Baumlänge (rd. 30 m) zwischen Wald und Bebauung einzuhalten 

(siehe auch § 1 (6) Ziffer 1 BauGB, § 3 (1) NBauO). 

 

 

 

 

Diese Stellungnahme erfolgt in Abstimmung mit dem LWK-Forstamt Nordheide-Heidmark. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Burkhard v. List 

 
 
 
 
 
 
 
Dieses Schreiben wird direkt aus dem PC versandt und enthält keine eigenhändige Unterschrift 
 
 



 

  
Bezirksstelle Uelzen 
Wilhelm-Seedorf-Straße 3 
29525 Uelzen 
Telefon: 0581 8073-0 
Telefax: 0581 8073-160 

LWK Niedersachsen ●
 Wilhelm-Seedorf-Str. 3 ● 29525 Uelzen  

 

Stadt Schneverdingen  

Postfach 11 80  

29634 Schneverdingen 

 

 

Internet: www.lwk-niedersachsen.de 

Bankverbindung 
Landessparkasse zu Oldenburg 
IBAN DE79 2805 0100 0001 9945 99 
SWIFT-BIC: SLZODE22XXX 
 
Steuernr.: 64/219/01445 
USt-IdNr.: DE245610284 
 

  

Ihr Zeichen Unser Zeichen Ansprechpartner | in Durchwahl E-Mail Datum 

 FG 2 Herr Ihlenfeldt -132 carsten.ihlenfeldt@lwk-niedersachsen.de 13.06.2023 
 
 Bauleitplanung der Stadt Schneverdingen 58. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Ehrhorn Poststraße und Insel MarieKupfer-Weg) mit 2 Teiländerungsbereichen Beteiligung 
der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Nach Durchsicht der Unterlagen teilen wir Ihnen folgendes mit: 
 

 

Wir verweisen auf unsere Stellungnahmen zu den beiden B-Plänen. 

 

 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Ihlenfeldt 
Nachhaltige Landnutzung; Ländliche Entwicklung 

— 

● ● 

http://www.lwk-niedersachsen.de/


per e-mail

Bauleitplanung der Stadt Schneverdingen
58. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ehrhorn Poststraße und Insel Marie-Kupfer-
Weg) mit 2 Teiländerungsbereichen
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.
1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS  ®   Kartenserver  . Die Hin-
weise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung
und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.  Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemäß der  DIN EN 1997-1 und -2 in  Verbindung mit  der DIN 4020 in den jeweils  gültigen
Fassungen erfolgen. 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
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Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Sonja Möhring

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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Bauleitplanung der Stadt Schneverdingen
58. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ehrhorn Poststraße und Insel Marie-Kupfer-
Weg) mit 2 Teiländerungsbereichen
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Planung möchten wir folgenden Hinweis geben:

Wir haben positiv zur Kenntnis genommen, dass landwirtschaftliche Flächen nur kleinteilig von 
den Planungen berührt werden. Für die, wahrscheinlich, erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sollten landwirtschaftliche Flächen möglichst nicht oder nur in sehr geringem 
Maß verwendet werden.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. 
Gez. Schlumbohm-Renken
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Panning, Merle

Von: Manon Knippenborg <Manon.Knippenborg@deutschebahn.com>
Gesendet: Mittwoch, 12. Juli 2023 23:06
An: Stadt Schneverdingen - Stadtplanung (stadtplanung@schneverdingen.de)
Betreff: Bauleitplanung Stadt Schneverdingen: 58. Änd. FNP (Ehrhorn Poststraße 

und Insel Marie-Kupfer-Weg) m. 2 Teiländerungsbereichen | 
Gesamtstellungnahme DB AG gem. § 4 (1) BauGB

Mein Zeichen: TÖB-NI-23-160376 
 
Ihr Zeichen: / 
Ihr Schreiben vom: 08.06.2023 
 
Bauleitplanung der Stadt Schneverdingen 
58. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ehrhorn Poststraße und Insel Marie-Kupfer-Weg) mit 2 
Teiländerungsbereichen 
hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB AG und ihrer Konzernunternehmen bevollmächtigtes 
Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o. g. 
Verfahren. 
 
Westlich des Teiländerungsbereiches 1 (Ehrhorn Poststraße) verläuft die Bahnstrecke 1712 Walsrode – Buchholz 
(Nordheide), Bahn-km 115,140 – 115,412. Wir bitten daher die folgenden Auflagen / Bedingungen und Hinweise zu 
beachten:   
 
Es dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der planfestgestellten und gewidmeten 
Bahnstrecke 1712 nicht gefährdet oder gestört werden. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und 
Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische 
Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. 
 
Wir bitten Sie uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an dem weiteren Verfahren zu 
beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Manon Knippenborg 
Baurecht II, CR.R O42 
 
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 
Hammerbrookstr. 44, 20097 Hamburg 
Tel. +49 40 3918 2689, intern 9302689 
MS Teams: Chat | Call 
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Panning, Merle

Von: Banaschik, Dirk (NLSTBV-VER) <Dirk.Banaschik@nlstbv.niedersachsen.de>
Gesendet: Mittwoch, 28. Juni 2023 15:21
An: Stadt Schneverdingen - Stadtplanung (stadtplanung@schneverdingen.de)
Cc: Baumgarth, Bianca  (NLSTBV-VER); NLStBV-VER - SM Soltau
Betreff: AW: Bauleitplanung Stadt Schneverdingen - FNP Änderung Nr. 58 (Ehrhorn 

Poststraße und Insel Marie-Kupfer-Weg) mit 2 Teiländerungsbereichen / 
Behördenbeteiligung § 4 (1) BauGB / Ihr Schreiben vom 08.06.2023

Anlagen: Übersichtsplan_Teiländerungsbereich 1.pdf; 
Übersichtsplan_Teiländerungsbereich 2.pdf; Luftbild_KP B 3
_Poststraße_Teiländerungsbereich 1.pdf; Luftbild_KP B 3
_Schulweg_Teiländerungsbereich 1.pdf; Luftbild_KP L 171
_Poststraße_Teiländerungsbereich 1.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
von der Aufstellung der o. g. Flächennutzungsplanänderung, bestehend aus zwei Teiländerungsbereichen, 
habe ich Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen meiner Zuständigkeit bestehen gegen das o. g. Planvorhaben keine Bedenken, wenn die 
folgenden Punkte beachtet werden: 

 
1. Zu Teiländerungsbereich 1: Evtl. Schutzmaßnahmen gegen die vom Bundes- und 

Landesstraßenverkehr ausgehenden Emissionen dürfen nicht zu Lasten der Straßenbauverwaltung 
erfolgen. 

2. Zu Teiländerungsbereich 2: Gegen das Planvorhaben bestehen keine Bedenken. 

 
Die eingereichten Unterlagen habe ich digital zu meinen Akten genommen.  
 
Im Falle der Rechtskrafterlangung bitte ich um Übersendung einer digitalen Ausfertigung mit eingetragenen 
Verfahrensvermerken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
Dirk Banaschik 
_________________________________________________________ 
Dirk Banaschik 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Geschäftsbereich Verden 
Fachbereich 2 
Bgm.-Münchmeyer-Str. 10 
27283 Verden (Aller) 
Telefon: +49 4231-9857-190 
Fax: +49 4231-9857-250 
E-Mail: Dirk.Banaschik@nlstbv.niedersachsen.de 
https://mgw.schneverdingen.de:444/enQsig/link?id=BAgAAAAdb4M6fDLVGIgAAAB1zK6RcDAeQnJGoMN
77i-fQpndJJEteJnO_Qmtgq83X8cRCBuA43VVYP2sPCaaX6LGzK7BkAzX-
G4k0OuNeggVu2iX1_oiK_oza46zYWDMJX_xzW4OKdB4LEiqgniI4VGacjGIl-
REnAtdOZbAr_1nDO2yXfefi125PeLwMyaI4966JAh3Kt730 
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Panning, Merle

Von: Jan-Hendrik.Pochardt@ahk-heidekreis.de
Gesendet: Freitag, 23. Juni 2023 15:25
An: Stadt Schneverdingen - Stadtplanung (stadtplanung@schneverdingen.de)
Betreff: Stellungnahme gemäß §4 Abs. 2 BauGB: 58. Änderung des 

Flächennutzungsplanes (Ehrhorn Poststraße und Insel Marie-Kupfer-Weg) 
mit 2 Teiländerungsbereichen

Anlagen: 17122021 Bauleitplanung AHK.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Bezugnehmend auf das Vorhaben 58. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ehrhorn Poststraße und Insel Marie-
Kupfer-Weg) mit 2 Teiländerungsbereichen erhalten Sie nachfolgend die Stellungnahme der Abfallwirtschaft 
Heidekreis, Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß §4 Abs. 2 BauGB:  
 
Die Abfallwirtschaft Heidekreis, Anstalt des öffentlichen Rechts erhebt nach erster Prüfung keine Beanstandungen 
gegen die vorgesehen Planung. Dessen ungeachtet wird auf die "Berücksichtigung der Belange der Abfallwirtschaft 
Heidekreis (AHK), Anstalt des öffentlichen Rechts bei der Bauleitplanung, bei der Erstellung von örtlichen 
Bauvorschriften und Einrichtung von Straßenbaustellen" verwiesen (Dokument anbei). Diese Belange sind bei der 
Planung zwingend zu berücksichtigen, sodass die Abfallwirtschaft Heidekreis (AHK), Anstalt des öffentlichen Rechts 
die ihr hoheitlich übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen kann.  
 
Eine Eingangsbestätigung wird erbeten.  
 
Sollten Sie Rückfragen haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichem Gruß 
im Auftrag 
Jan-Hendrik Pochardt 

Abfallwirtschaft Heidekreis 
Der Vorstand 
Deponie Hillern 
Tel.: -05191 92812-600 
Fax.: 05191   
E-Mail: jan-hendrik.pochardt@ahk-heidekreis.de 
Internet: Protected link 

    

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat 
sind oder die E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese 
Mail. Das Verarbeiten, Kopieren sowie die Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
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